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(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Verbin-
dungsvorrichtung (10, 10') zur mechanischen und elektri-
schen Kopplung von mindestens zwei Komponenten (4),
aufweisend ein erstes Verbindungselement (12, 12') und
ein zweites Verbindungselement (14, 14'), welche an unter-
schiedlichen Komponenten (4) angeordnet sind, wobei das
erste Verbindungselement (12, 12') und das zweite Verbin-
dungselement (14, 14') jeweils eine elektrisch leitfähige Kon-
taktfläche (24, 24', 26, 26') und eine elektrisch isolierende
Halterung (16, 16', 18, 18') sowie zueinander korrespon-
dierende Fügekonturen (20, 20', 22, 22') zur gegenseitigen
formschlüssigen Verbindung aufweisen, wobei die Fügekon-
turen (20, 20', 22, 22') derart ausgelegt sind, dass wenn ein
Formschluss hergestellt ist, die Fügekonturen (20, 20', 22,
22') zumindest abschnittsweise ineinander greifen und da-
bei die Kontaktflächen (24, 24', 26, 26') der Verbindungsele-
mente (12, 12', 14, 14') in einen elektrisch leitfähigen Berüh-
rungskontakt bringen.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft eine Verbindungsvor-
richtung zur mechanischen und elektrischen Kopp-
lung von mindestens zwei Komponenten, aufweisend
ein erstes Verbindungselement und ein zweites Ver-
bindungselement, welche an unterschiedlichen Kom-
ponenten angeordnet sind. Die Erfindung betrifft wei-
terhin eine Fahrzeugbatterie und ein elektrisch ange-
triebenes oder antreibbares Kraftfahrzeug.

[0002] Elektrisch beziehungsweise elektromotorisch
angetriebene oder antreibbare Kraftfahrzeuge, wie
beispielsweise Elektro- oder Hybridfahrzeuge, um-
fassen in der Regel einen Elektromotor, mit dem ei-
ne oder beide Fahrzeugachsen antreibbar sind. Zur
Versorgung mit elektrischer Energie ist der Elektro-
motor üblicherweise an eine fahrzeuginterne (Hoch-
volt-)Batterie als elektrischen Energiespeicher ange-
schlossen.

[0003] Unter einer insbesondere elektrochemischen
Batterie ist hier und im Folgenden insbesondere ei-
ne sogenannte sekundäre Batterie (Sekundärbatte-
rie) des Kraftfahrzeugs zu verstehen. Bei einer sol-
chen (sekundären) Fahrzeugbatterie ist eine ver-
brauchte chemische Energie mittels eines elektri-
schen (Auf-)Ladevorgangs wiederherstellbar. Derar-
tige Fahrzeugbatterien sind beispielsweise als elek-
trochemische Akkumulatoren, insbesondere als Li-
thium-Ionen-Akkumulatoren, ausgeführt. Zur Erzeu-
gung oder Bereitstellung einer ausreichend hohen
Betriebsspannung weisen solche Fahrzeugbatterien
typischerweise mindestens ein Batteriemodul auf, bei
welchem mehrere einzelne Batteriezellen modular
verschaltet sind.

[0004] Die Batteriemodule der Fahrzeugbatterie
sind hierbei typischerweise in einem gemeinsamen
Batteriegehäuse angeordnet. Zur Verbesserung der
Leistungs- und Energiedichte der Fahrzeugbatterie
ist es wünschenswert, das Volumen für die Batterie-
zellen so groß wie möglich und das Batteriegehäu-
se so klein wie möglich zu konstruieren, wobei sämt-
liche mechanischen Lastfälle ohne Brand und ohne
Kurzschluss ertragen werden müssen. Hierzu ist es
notwendig, dass Strukturbauteile möglichst platzspa-
rend und möglichst ohne Redundanzen ausgelegt
werden. Gleichzeitig muss neben einem Bauraum für
die Batteriezellen auch ein ausreichender Bauraum
innerhalb des Batteriegehäuses für die elektrischen
Leitungen und Steuergeräte vorgehalten werden.

[0005] Heutzutage weisen Fahrzeugbatterien in der
Regel ein vergleichsweise großbauendes Batterie-
gehäuse auf, welches typischerweise einen Unter-
boden des Kraftfahrzeugs im Wesentlichen vollstän-
dig ausfüllt, und welches eine steife Baugruppe dar-
stellt. Die mechanischen Beanspruchungen werden
hierbei typischerweise über ein Fachwerk oder Ste-

ge in dem Batteriegehäuse abgeleitet. Durch diese
Bauweise ist die mechanische Strukturintegrität oder
Torsionssteifigkeit des Batteriegehäuses vergleichs-
weise hoch, so dass bei auftretenden mechanischen
Belastungen mit keinen/oder minimalen Deformatio-
nen innerhalb des Batteriegehäuses zu rechnen ist.
Die einzelnen Batteriemodule erfahren somit ledig-
lich geringe Relativbewegungen, sodass die eben-
falls im Batteriegehäuse untergebrachten Hochvolt-
Verbindungen zur Verschaltung der Batteriemodule
ebenfalls lediglich geringe Beanspruchungen erfah-
ren.

[0006] Durch die zusätzlichen Bauteile zur Reali-
sierung der Lastpfade innerhalb des Batteriegehäu-
ses, weisen derartige Batteriegehäuse ein erhöhtes
Baugewicht auf, welches sich nachteilig auf das Ge-
wicht des Kraftfahrzeuges und somit auf die Reich-
weite des elektromotorischen Antriebs auswirkt. Des
Weiteren weisen solche Batteriegehäuse eine ver-
gleichsweise hohe Baugröße entlang einer Fahr-
zeughöhe (Z-Richtung) auf, wodurch eine erhöhte Z-
Maßkette der Fahrzeugbatterie gegeben ist.

[0007] Mit anderen Worten wird die maximale Leis-
tungs- und Energiedichte nachteilig durch die sepa-
raten Lastpfade im Batteriegehäuse reduziert, da zu-
sätzlich zu den tragenden Strukturen aufgrund der
zu berücksichtigenden Deformation ein größerer Ab-
stand zu den Batteriemodulen erforderlich ist. Wei-
terhin müssen die damit einhergehenden komplexen
Toleranzketten berücksichtigt werden. Somit steht
weniger Bauraum für die Batteriemodule beziehungs-
weise Batteriezellen zur Verfügung.

[0008] Nachteilig an derartigen Batteriegehäusen ist
weiterhin, dass eine Einzelentnahme von Batteriemo-
dulen, beispielsweise im Servicefall oder zu Zwecken
des Kundendienstes oder für kundenseitige Reich-
weitenanpassungen, im Wesentlich nicht oder ledig-
lich unter einem hohen Aufwand möglich ist. Zur Ent-
nahme eines Batteriemoduls ist es notwendig, das
gesamte Batteriegehäuse zu demontieren und an-
schließend wieder zu montieren, so dass ein hoher
Aufwand im Servicefall realisiert ist. Des Weiteren
ist eine aufwändige und kostenintensive Logistik und
Produktion bei der Herstellung der Fahrzeugbatterie
erforderlich.

[0009] Alternativ zu einem Batteriegehäuse, in wel-
chem die Batteriemodule gemeinsam mit den last-
tragenden Strukturen angeordnet sind, ist es bei-
spielsweise möglich, die Modulgehäuse der Batterie-
module selbst als lasttragende Strukturen der Fahr-
zeugbatterie auszuführen. Hierbei werden Lastpfade
für mechanische Belastungen, welche beispielsweise
bei einem Fahrzeugunfalls oder einem Fahrzeugauf-
prall (Fahrzeugcrash) auftreten,) direkt in die Gehäu-
se der Batteriemodule gelegt und somit mehr Bau-
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raum für beispielsweise Batteriezellen zur Verfügung
gestellt.

[0010] Derartige lasttragende Batteriemodule wei-
sen häufig ein integriertes Batteriemanagementsys-
tem (BMS) auf, und werden daher auch als intelli-
gente Batterieeinheiten (engl.: Smart-Battery-Units,
SBU) bezeichnet.

[0011] Bei derartigen lasttragenden Batteriemodule
oder SBUs ist es notwendig, dass die HV-Kontaktie-
rung außerhalb des Bauraums der SBUs erfolgt, da
die einzelnen SBUs in sich geschlossene und dich-
te Gehäuse darstellen und die Lastpfade ohne Un-
terbrechung ausgeführt sind. Diese HV-Kontaktierun-
gen erfolgen in SBU-basierten Batteriekonzepten üb-
licherweise oberhalb des Batteriesystems und erfor-
dern dadurch zusätzlichen Bauraum in der z-Maßket-
te.

[0012] Die Verbindungsvorrichtungen oder HV-Ver-
binder zur Verschaltung derartiger Batteriemodule
weisen häufig rein elektrische oder elektronische
Funktionen auf, und sind ohne mechanische Funkti-
on. Ferner bauen solche Verbindungsvorrichtungen
typischerweise in z-Richtung aufgrund einer notwen-
digen oben liegenden Anordnung auf, wodurch sie
ein größeres z-Maß und Kompromisse im Bereich der
Fahrzeugmitte (Mitteltunnel, Versorgungskanal etc.)
erfordern.

[0013] Aus der DE 10 2016 206 846 A1 ist eine
Verbindungsvorrichtung zur Herstellung einer elek-
trisch leitenden Verbindung zwischen zwei Batterie-
modulen bekannt, bei welcher ein Unterteil, welches
einen in einem Gehäuse eines Batteriemoduls an-
geordneten ersten elektrischen Leiter aufweist, und
ein Oberteil, welches einen in einem Gehäuse des
anderen Batteriemoduls angeordneten zweiten elek-
trischen Leiter aufweist, mittels eines zusätzlichen
Schraubenelements elektrisch und mechanisch ge-
koppelt werden.

[0014] In der DE 10 2018 205 951 A1 ist eine Ver-
bindungsvorrichtung zur Herstellung einer elektrisch
leitenden Verbindung zwischen zwei Batteriemodu-
len beschrieben, bei welcher die Kontakte der Bat-
teriemodule in Stecköffnungen des jeweiligen Modul-
gehäuses angeordnet sind. Zur Kopplung zweier Bat-
teriemodule ist ein zusätzlicher Steckverbinder vor-
gesehen, welcher einerseits in eine Stecköffnung ei-
nes ersten Batteriemoduls und andererseits in ei-
ne Stecköffnung des zweiten Batteriemoduls einge-
steckt ist.

[0015] Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ei-
ne besonders geeignete Verbindungsvorrichtung zur
mechanischen und elektrischen Kopplung von min-
destens zwei Komponenten anzugeben. Insbesonde-
re soll eine möglichst einfache und aufwandsredu-

zierte Kopplung ohne zusätzliche Bauteile realisiert
werden. Der Erfindung liegt weiterhin die Aufgabe zu-
grunde, eine besonders geeignete Fahrzeugbatterie
sowie ein besonders geeignetes Kraftfahrzeug anzu-
geben.

[0016] Hinsichtlich der Verbindungsvorrichtung wird
die Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1
und hinsichtlich der Fahrzeugbatterie mit den Merk-
malen des Anspruchs 9 sowie hinsichtlich des Kraft-
fahrzeugs mit den Merkmalen des Anspruchs 10 er-
findungsgemäß gelöst. Vorteilhafte Ausgestaltungen
und Weiterbildungen sind Gegenstand der Unteran-
sprüche. Die im Hinblick auf die Verbindungsvorrich-
tung angeführten Vorteile und Ausgestaltungen sind
sinngemäß auch auf die Fahrzeugbatterie und/oder
das Kraftfahrzeug übertragbar und umgekehrt.

[0017] Die erfindungsgemäße Verbindungsvorrich-
tung ist zur mechanischen und elektrischen Kopp-
lung von mindestens zwei Komponenten vorgese-
hen, sowie dafür geeignet und eingerichtet. Die Ver-
bindungsvorrichtung weist hierbei ein erstes Ver-
bindungselement und ein zweites Verbindungsele-
ment auf, welche an jeweils unterschiedliche Kompo-
nenten angeordnet sind. Die Verbindungselemente
sind hierbei vorzugsweise an einander zugewandten
Stirnseiten oder Seitenwänden der Komponenten, al-
so senkrecht zu den Oberseiten der Komponenten,
angeordnet.

[0018] Das erste Verbindungselement und das zwei-
te Verbindungselement weisen hierbei jeweils ei-
ne elektrisch leitfähige Kontaktfläche und eine elek-
trisch isolierende Halterung sowie zueinander korre-
spondierende Fügekonturen zur gegenseitigen form-
schlüssigen Verbindung auf. Die elektrisch leitfähi-
gen Kontaktflächen sind hierbei mit entsprechenden
elektronischen oder elektrischen Bauteilen oder Ele-
menten der jeweiligen Komponente gekoppelt. Die
Halterung dient zur mechanischen Befestigung oder
Halterung des jeweiligen Verbindungselements an
der zugeordneten Komponente.

[0019] Unter einem „Formschluss“ oder einer „form-
schlüssigen Verbindung“ zwischen wenigstens zwei
miteinander verbundenen Teilen wird hier und im Fol-
genden insbesondere verstanden, dass der Zusam-
menhalt der miteinander verbundenen Teile zumin-
dest in einer Richtung durch ein unmittelbares In-
einandergreifen von Konturen der Teile selbst oder
durch ein mittelbares Ineinandergreifen über ein zu-
sätzliches Verbindungsteil erfolgt. Das „Sperren“ ei-
ner gegenseitigen Bewegung in dieser Richtung er-
folgt also formbedingt.

[0020] Die Fügekonturen sind erfindungsgemäß
derart ausgelegt, dass wenn ein (mechanischer)
Formschluss zwischen den Verbindungselementen
hergestellt ist, die Fügekonturen zumindest ab-
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schnittsweise unmittelbar, also ohne ein zusätzliches
Bauteil, ineinander greifen, und dabei die Kontakt-
flächen der Verbindungselemente in einen elektrisch
leitfähigen Berührungskontakt bringen. Dies bedeu-
tet, dass zur elektrischen und mechanischen Verbin-
dung der Komponenten lediglich die Verbindungsele-
mente und keine zusätzlichen Bauteile, wie Steck-
verbinder oder Schraubenelemente, notwendig sind.
Erfindungsgemäß wird somit im Zuge der mechani-
schen Formschlussverbindung gleichzeitig die elek-
trische Verbindung zwischen den Komponenten be-
wirkt. Dadurch ist eine besonders geeignete Verbin-
dungsvorrichtung realisiert.

[0021] Die Verbindungsvorrichtung ist beispielswei-
se zur mechanischen und elektrischen Verbindung
von stationären Energiesystemen, wie beispielswei-
se bei Eigenheimen, einsetzbar. Insbesondere ist die
Verbindungsvorrichtung zur mechanischen und elek-
trischen Verbindung von Komponenten vorgesehen,
bei welchen eine Relativverschiebung unter Belas-
tung verhindert oder auf ein Minimum reduziert wer-
den soll, und zugleich eine elektrische Verbindung
hergestellt werden soll.

[0022] In einer bevorzugten Anwendung ist die er-
findungsgemäße Verbindungsvorrichtung hierbei ins-
besondere als ein Hochvoltverbinder oder HV-Ver-
binder für die mechanische und elektrische Kopp-
lung von zwei Batteriemodulen einer Fahrzeugbatte-
rie ausgeführt. In einer besonders bevorzugten Aus-
führungsform sind die Batteriemodule hierbei insbe-
sondere als lasttragende Batteriemodule oder SBUs
ausgeführt. Die Verbindungsvorrichtung ist hierbei
beispielsweise axial in einen Anschlussblock der
SBU integriert. Dadurch ist eine besonders vorteilhaf-
te Funktionsintegration durch eine Kombination aus
elektrischem HV-Verbinder und mechanischem Ver-
binder realisiert. Insbesondere ist die Gefahr einer
Relativverschiebung der SBUs unter Belastung auf-
grund des Formschlusses vorteilhaft verhindert oder
zumindest wesentlich reduziert.

[0023] Die Kontaktflächen der Verbindungselemen-
te sind hierbei über elektrische Verbinder oder Lei-
tungen an die Modulpole des jeweiligen Batteriemo-
duls kontaktiert oder angeschlossen. Zweckmäßiger-
weise weist die Verbindungsvorrichtung hierbei eine
paarweise Anordnung der Verbindungselemente mit
zwei ersten Verbindungselementen und zwei zweiten
Verbindungselementen auf, um beide Modulpole, al-
so den Pluspol und den Minuspol, zu kontaktieren.

[0024] In einer vorteilhaften Weiterbildung sind die
Fügekonturen zumindest abschnittsweise aus einem
elektrisch leitenden Material, beispielsweise einem
Kupfermaterial, hergestellt, wobei die Kontaktflächen
durch die dadurch gebildeten elektrisch leitenden Ab-
schnitte ausgebildet sind. Dadurch ist eine besonders

vorteilhafte Funktionsintegrierung der mechanischen
und elektrischen Verbindung realisiert.

[0025] In einer konstruktiv geeigneten Ausgestal-
tung ist der Formschluss der Fügekonturen als eine
Steckverbindung oder eine Steck-Gleit-Verbindung
ausgebildet. Dadurch ist eine zuverlässige und im
Wesentlichen zeitgleiche mechanische und elektri-
sche Verbindung der Komponenten durch ein einfa-
ches „Ineinanderstecken“ der Verbindungselemente
realisiert. Dadurch wird die Montage oder Kopplung
der Komponenten wesentlich vereinfacht.

[0026] In einer bevorzugten Ausbildung ist der Form-
schluss als Steck-Gleit-Verbindung insbesondere in
Form einer T-Nut-Verbindung ausgeführt. Dies be-
deutet, dass eine erste Fügekontur im Wesentlichen
als eine Nut oder Profilschiene oder als Schlitz aus-
gebildet ist, und dass die zweite Fügekontur im We-
sentlichen als ein im Querschnitt etwa T-förmiger
Verbindungs- oder Fügekopf ausgeführt ist. Im Fü-
ge- oder Formschlusszustand wird eine Hinterschnei-
dung der ersten Fügekontur mittels des horizontalen
T-Schenkels der zweiten Fügekontur zumindest ab-
schnittsweise formschlüssig hintergriffen. Dadurch ist
eine besonders stabile Verbindung realisiert.

[0027] In einer geeigneten Ausführung ist die Fü-
gekontur des ersten Verbindungselements als ein
emporstehendes Bolzenelement und die Fügekon-
tur des zweiten Verbindungselements als ein Hül-
senelement mit einem darin einmündenden, nutenar-
tigen (Führungs-)Schlitz ausgeführt. Dadurch ist ei-
ne zweckmäßige Ausgestaltung der Fügekonturen
realisiert, welche eine einfache und aufwandsredu-
zierte Formschlussverbindung, insbesondere Steck-
Gleit-Verbindung, vorzugsweise T-Nut-Verbindung,
gewährleistet.

[0028] Die Fügekontur des zweiten Verbindungsele-
ments weist hierbei eine etwa U-förmige Geometrie
auf, wobei der Führungsschlitz durch die lichte Wei-
te zwischen den zwei vertikalen U-Schenkeln ge-
bildet ist, und wobei das Hülsenelement sich ent-
lang des unteren U-Bogens beziehungsweise des
horizontalen U-Schenkels erstreckt. Die Kontaktflä-
che des ersten Verbindungselements ist hierbei ins-
besondere durch eine Mantelfläche des Bolzenele-
ments gebildet, wobei die Kontaktfläche des zwei-
ten Verbindungselements an einer dem Führungs-
schlitz zugewandten Fläche des Hülsenelements vor-
gesehen ist. In einer besonders bevorzugten Aus-
führung sind das Bolzenelement und/oder das Hül-
senelement aus einem elektrisch leitenden Materi-
al, beispielsweise aus einem Kupfermaterial, herge-
stellt. Die Konjunktion „und/oder“ ist hier und im Fol-
genden derart zu verstehen, dass die mittels dieser
Konjunktion verknüpften Merkmale sowohl gemein-
sam als auch als Alternativen zueinander ausgebildet
sein können.
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[0029] In einer denkbaren Weiterbildung ist der
Schlitz der Fügekontur des zweiten Verbindungsele-
ments in einem bombierten Bereich der Halterung
des zweiten Verbindungselements eingebracht. Mit
anderen Worten weist die Halterung eine Wölbung
auf, so dass die Halterung zumindest abschnittswei-
se von der zugeordneten Komponente beabstandet
ist. Der dadurch zwischen der Halterung und der
Komponente ausgebildete Freiraum oder Zwischen-
raum ermöglicht den formschlüssigen Eingriff oder
Hintergriff des Schlitzes durch die Fügekontur des
ersten Verbindungselements. Dadurch ist die Halte-
rung des zweiten Verbindungselements besonders
flach oder dünn, also materialsparend und kosten-
günstig, ausführbar.

[0030] Ein zusätzlicher oder weiterer Aspekt der Er-
findung sieht vor, dass die Fügekonturen als inein-
andergreifende, klammerartige Klemmtaschen aus-
geführt sind. Mit anderen Worten ist die Verbin-
dungsvorrichtung in dieser Ausführung als ein Ver-
bindungsklammernsystem ausgeführt. Dadurch wer-
den Relativbewegungen der Komponenten infolge
mechanischer Belastung signifikant reduziert, sodass
eine Gefahr hinsichtlich einer ungewünschten Auflö-
sung der mechanischen und elektrischen Verbindung
verhindert oder zumindest Wesentlich reduziert ist.

[0031] In einer konstruktiv besonders geeigneten
Ausgestaltung ist die Halterung des ersten und/oder
zweiten Verbindungselements zumindest teilweise
oder abschnittsweise durch ein Gehäuse der jeweils
zugeordneten Komponente gebildet.

[0032] Die erfindungsgemäße Fahrzeugbatterie
weist eine Anzahl von Batteriemodulen auf, wo-
bei mindestens zwei Batteriemodule mit einer vor-
stehend beschriebenen Verbindungsvorrichtung me-
chanisch und elektrisch gekoppelt oder verbunden
sind. Vorzugsweise handelt es sich bei den Batte-
riemodulen hierbei um lasttragende Batteriemodule,
wobei die Verbindungsvorrichtung als ein mechani-
scher und elektrischer Hochvoltverbinder ausgebildet
ist. Dadurch ist eine besonders geeignete Fahrzeug-
batterie realisiert. Insbesondere ist es somit möglich,
auf ein bauraumintensives Batteriegehäuse zu ver-
zichten, und einzelne lasttragende Batteriemodule zu
verwenden, wobei den auftretenden Relativverschie-
bungen und Relativbewegungen der Batteriemodule
gegeneinander durch die mechanische, formschlüs-
sige Kopplung der Verbindungsvorrichtung entge-
gengewirkt wird.

[0033] Das erfindungsgemäße elektrisch angetrie-
bene oder antreibbare Kraftfahrzeug ist insbeson-
dere als ein Elektro- oder Hybridfahrzeug ausge-
führt. Das Kraftfahrzeug weist hierbei eine vorste-
hend beschriebene Fahrzeugbatterie als Traktions-
batterie zur Versorgung eines elektromotorischen
Antriebs auf.

[0034] Nachfolgend sind Ausführungsbeispiele der
Erfindung anhand einer Zeichnung näher erläutert.
Darin zeigen in vereinfachten und schematischen
Darstellungen:

Fig. 1 in Draufsicht eine Fahrzeugbatterie mit ei-
ner Anzahl von lasttragenden Batteriemodulen,
welche mittels Verbindungsvorrichtungen me-
chanisch und elektrisch verbunden sind,

Fig. 2 in Draufsicht eine Stirnseite eines Batte-
riemoduls mit zwei ersten Verbindungselemen-
ten der Verbindungsvorrichtung,

Fig. 3 eine Schnittdarstellung des ersten Verbin-
dungselements,

Fig. 4 in Draufsicht eine Stirnseite eines Batte-
riemoduls mit zwei zweiten Verbindungselemen-
ten der Verbindungsvorrichtung,

Fig. 5 in perspektivischer Darstellung ein erstes
und zweites Verbindungselement,

Fig. 6 in Seitenansicht ein erstes und zweites
Verbindungselement in einer zweiten Ausfüh-
rungsform,

Fig. 7 in Seitenansicht die Verbindungselemen-
te gemäß der zweiten Ausführungsform im Fü-
gezustand,

Fig. 8 in Draufsicht eine Stirnseite eines Batte-
riemoduls mit dem ersten Verbindungselement
in der zweiten Ausführungsform, und

Fig. 9 in Draufsicht eine Stirnseite eines Batte-
riemoduls mit dem zweiten Verbindungselement
in der zweiten Ausführungsform.

[0035] Einander entsprechende Teile und Größen
sind in allen Figuren stets mit den gleichen Bezugs-
zeichen versehen.

[0036] Die Fig. 1 zeigt eine Fahrzeugbatterie 2 ei-
nes nicht näher dargestellten elektrisch angetriebe-
nen oder antreibbaren Kraftfahrzeugs. Die Fahrzeug-
batterie 2 ist hierbei im Wesentlichen ohne ein bau-
raumintensives Batteriegehäuse ausgeführt. Zu die-
sem Zwecke ist die Fahrzeugbatterie 2 mit einer
Anzahl von lasttragenden Batteriemodulen 4 bezie-
hungsweise Batteriemodulen 4 mit einem lasttragen-
den Modulgehäuse 6 ausgeführt, wobei in der Fig. 1
beispielhaft drei Batteriemodule 4 gezeigt sind. In den
Modulgehäusen 6 sind beispielsweise jeweils zwei
Zellenstapel 8 mit jeweils einer Anzahl von miteinan-
der verschalteten Batteriezellen aufgenommen.

[0037] Zur elektrischen und mechanischen Kopp-
lung oder Verbindung der Batteriemodule 4 sind
Verbindungsvorrichtungen 10 vorgesehen, wobei die
Verbindungsvorrichtungen 10 in der Fig. 1 lediglich
beispielhaft mit Bezugszeichen versehen sind. Jede
Verbindungsvorrichtung 10 weist hierbei zwei kom-
plementäre Verbindungselemente 12, 14 auf, welche
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formschlüssig miteinander gekoppelt oder koppelbar
sind.

[0038] In dem Ausführungsbeispiel der Fig. 1 bis
Fig. 5 weisen die Verbindungselemente 12, 14 je-
weils eine etwa plattenförmige Halterung 16, 18 aus
einem elektrisch isolierenden Material auf. Die Ver-
bindungselemente 12,14 sind hierbei mittels den Hal-
terungen 16, 18 mechanisch an den zugeordneten
Stirnseiten der Modulgehäuse 6 befestigt. Die Verbin-
dungselemente 12, 14 weisen weiterhin jeweils eine
Fügekontur 20, 22 zum mechanischen Formschluss
und eine elektrische Kontaktfläche 24, 26 zur elek-
trisch leitenden Verbindung auf.

[0039] Wie insbesondere in den Darstellungen der
Fig. 2, Fig. 3 und Fig. 5 ersichtlich ist, ist die Fü-
gekontur 20 des Verbindungselements 12 als ein et-
wa zylindrisches Bolzenelement ausgeführt, welches
der Halterung 16 - und somit dem zugeordneten Mo-
dulgehäuse 6 - axial oder senkrecht emporsteht. Die
Fig. 3 zeigt eine Schnittdarstellung entlang der Linie
III-III gemäß Fig. 2. Wie in der Fig. 3 vergleichswei-
se deutlich ersichtlich ist, greift die Fügekontur 20 be-
ziehungsweise das Bolzenelement hierbei zumindest
teilweise in das Modulgehäuse 6 ein.

[0040] In den Fig. 4 und Fig. 5 ist das Verbindungs-
element 14 näher gezeigt. Die Halterung 18 des Ver-
bindungselements 14 weist eine Wölbung oder Bom-
bierung 28 auf, so dass die Halterung 18 im Bereich
der Bombierung 28 beabstandet zu dem jeweiligen
Modulgehäuse 6 ist. Die Fügekontur 22 des Verbin-
dungselements 14 ist als ein etwa U-förmiges Hül-
senelement 30 mit einen darin einmündenden, nuten-
artigen (Führungs-)Schlitz 32 ausgeführt. Der Schlitz
32 ist zum Rand des Hülsenelements 30 als Einführ-
öffnung geöffnet.

[0041] Zur Verbindung von zwei lasttragenden Bat-
teriemodulen 4 werden auf einer Stirnseite des ers-
ten Batteriemoduls 4 zwei Verbindungselemente 12
(Fig. 1, Fig. 2) und auf der Stirnseite des zweiten
Batteriemoduls (Fig. 1, Fig. 4) zwei Verbindungsele-
mente 14 angeordnet. Die Verbindungselemente 12,
14 werden zur Verbindung formschlüssig steckver-
bunden und somit mechanisch gekoppelt. Um ne-
ben der mechanischen Verbindung gleichzeitig die
elektrische Verbindung der Batteriemodule 4 zu ge-
währleisten, sind die Fügekonturen beziehungswei-
se Bolzenelemente 20 und die Hülsenelemente 30
jeweils aus elektrisch leitfähigen Materialien, wie bei-
spielsweise einem Kupfermaterial, hergestellt. Da-
durch sind die elektrisch leitendenden Kontaktflächen
24, 26 der Verbindungselemente 12, 14 im Wesent-
lichen durch die Bolzenelemente 20 und die Hülsen-
elemente 30 selbst gebildet. Wie insbesondere in der
Fig. 1 ersichtlich ist, sind Bolzenelemente 20 und die
Hülsenelemente 30 sind hierbei über elektrische Ver-
binder 34 mit den Modulpolen 36, 38 der Zellenstapel

8 kontaktiert. Die Verbinder 34 und Modulpole 36, 38
sind in der Fig. 1 lediglich beispielhaft mit Bezugszei-
chen versehen.

[0042] Durch das formschlüssige Ineinanderstecken
der Fügekonturen 20, 22 wird somit zusätzlich zur
mechanischen Verbindung auch die elektrische Ver-
bindung zwischen den Batteriemodulen 4 realisiert.

[0043] Die Formschlussverbindung der Fügekontu-
ren 20, 22 ist als eine Steckverbindung, insbesonde-
re als eine Steck-Gleit-Verbindung, vorzugsweise als
eine T-Nut-Verbindung ausgeführt. Hierzu weist das
Bolzenelement 20 - wie in Fig. 5 ersichtlich - ein T-
oder pilzkopfförmiges Freiende zur formschlüssigen
Hintergreifung des Schlitzes 32 im Bereich der Bom-
bierung 28 auf. Das Bolzenelement 20 wird hierbei
über die randseitige Öffnung des Schlitzes 32 ein-
gesteckt und anschließend entlang der Halterung 18
zum Hülsenelement 30 geführt.

[0044] Die Fig. 6 bis Fig. 9 zeigen eine alternati-
ve Ausführungsform der Verbindungsvorrichtung 10'.
Die Fig. 6 zeigt die Verbindungsvorrichtung 10' in ei-
nem getrennten, und die Fig. 7 in einem verbunde-
nen oder gekoppelten Zustand.

[0045] Die Fügekonturen 20', 22' der Verbindungs-
vorrichtung 10' sind hierbei als ein Paar von ineinan-
dergreifende, klammerartige Klemmtaschen ausge-
führt. Mit anderen Worten ist die Verbindungsvorrich-
tung 10' in diesem Ausführungsbeispiel als ein Ver-
bindungsklammernsystem ausgeführt.

[0046] Die Verbindungselemente 12', 14' weisen
hierbei im Wesentlichen einen gleichen Aufbau auf.
Die elektrisch isolierenden Halterungen 16', 18' sind
hierbei insbesondere durch das jeweilige Modulge-
häuse 6 gebildet. Die Kontaktflächen 24', 26' sind
hierbei metallische Formteile mit einer insbesonde-
re L-Förmigen Querschnittsform. Die Kontaktflächen
24', 26' sind beispielsweise Stanzbiegeteile, insbe-
sondere Stromschienen. Die Kontaktflächen 24', 26'
sind hierbei über eine Gehäuseöffnung 40 (Fig. 8,
Fig. 9) an die korrespondierenden Verbinder 38 ge-
führt. Die Kontaktflächen 24', 26' sind von außen
von der als Klammer oder Klemmtasche ausgeführ-
ten Fügekontur 20', 22' eingefasst.

[0047] Die Fügekonturen 20', 22' weisen hierbei eine
Klammer- oder Taschenöffnung 42 auf, in welche die
jeweils korrespondierende Fügekontur 22', 20' ab-
schnittsweise formschlüssig einsteckbar ist (Fig. 7).

[0048] Die beanspruchte Erfindung ist nicht auf die
vorstehend beschriebenen Ausführungsbeispiele be-
schränkt. Vielmehr können auch andere Varianten
der Erfindung von dem Fachmann hieraus im Rah-
men der offenbarten Ansprüche abgeleitet werden,
ohne den Gegenstand der beanspruchten Erfindung
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zu verlassen. Insbesondere sind ferner alle im Zu-
sammenhang mit den verschiedenen Ausführungs-
beispielen beschriebenen Einzelmerkmale im Rah-
men der offenbarten Ansprüche auch auf andere
Weise kombinierbar, ohne den Gegenstand der be-
anspruchten Erfindung zu verlassen.

Bezugszeichenliste

2 Fahrzeugbatterie

4 Batteriemodul

6 Modulgehäuse

8 Zellenstapel

10, 10' Verbindungsvorrichtung

12, 12' Verbindungselement

14, 14' Verbindungselement

16, 16' Halterung

18, 18' Halterung

20, 20' Fügekontur

22, 22' Fügekontur

24, 24' Kontaktfläche

26, 26' Kontaktfläche

28 Bombierung

30 Hülsenelement

32 Schlitz

34 Verbinder

36,38 Modulpol

40 Gehäuseöffnung

42 Klammernöffnung



DE 10 2020 201 631 A1    2021.08.12

8/14

ZITATE ENTHALTEN IN DER BESCHREIBUNG

Diese Liste der vom Anmelder aufgeführten Dokumente wurde automatisiert erzeugt und ist ausschließlich
zur besseren Information des Lesers aufgenommen. Die Liste ist nicht Bestandteil der deutschen Patent- bzw.
Gebrauchsmusteranmeldung. Das DPMA übernimmt keinerlei Haftung für etwaige Fehler oder Auslassungen.

Zitierte Patentliteratur

- DE 102016206846 A1 [0013]
- DE 102018205951 A1 [0014]



DE 10 2020 201 631 A1    2021.08.12

9/14

Patentansprüche

1.    Verbindungsvorrichtung (10, 10') zur mecha-
nischen und elektrischen Kopplung von mindestens
zwei Komponenten (4), aufweisend ein erstes Verbin-
dungselement (12, 12') und ein zweites Verbindungs-
element (14, 14'), welche an unterschiedlichen Kom-
ponenten (4) angeordnet sind,
- wobei das erste Verbindungselement (12, 12') und
das zweite Verbindungselement (14, 14') jeweils ei-
ne elektrisch leitfähige Kontaktfläche (24, 24', 26, 26')
und eine elektrisch isolierende Halterung (16, 16', 18,
18') sowie zueinander korrespondierende Fügekon-
turen (20, 20', 22, 22') zur gegenseitigen formschlüs-
sigen Verbindung aufweisen,
- wobei die Fügekonturen (20, 20', 22, 22') derart aus-
gelegt sind, dass wenn ein Formschluss hergestellt
ist, die Fügekonturen (20, 20', 22, 22') zumindest ab-
schnittsweise ineinander greifen und dabei die Kon-
taktflächen (24, 24', 26, 26') der Verbindungselemen-
te (12, 12', 14, 14') in einen elektrisch leitfähigen Be-
rührungskontakt bringen.

2.  Verbindungsvorrichtung (10) nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fügekonturen
(20, 22) zumindest abschnittsweise aus einem elek-
trisch leitenden Material hergestellt sind, wobei die
Kontaktflächen (24, 26) durch die dadurch gebildeten
elektrisch leitenden Abschnitte ausgebildet sind.

3.  Verbindungsvorrichtung (10, 10') nach Anspruch
1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der Form-
schluss der Fügekonturen (20, 20', 22, 22') als eine
Steckverbindung oder eine Steck-Gleit-Verbindung
ausgestaltet ist.

4.    Verbindungsvorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
der Formschluss der Fügekonturen (20, 22) als eine
T-Nut-Verbindung ausgeführt ist.

5.    Verbindungsvorrichtung (10) nach einem der
Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fügekontur (20) des ersten Verbindungselements
(12) als ein emporstehendes Bolzenelement und die
Fügekontur (22) des zweiten Verbindungselements
(14) als ein Hülsenelement (30) mit einem darin
einmündenden nutenartigen Schlitz (30) ausgeführt
sind.

6.  Verbindungsvorrichtung (10) nach Anspruch 5,
dadurch gekennzeichnet, dass der Schlitz (32) in
einen bombierten Bereich der Halterung (18) einge-
bracht ist.

7.    Verbindungsvorrichtung (10') nach einem der
Ansprüche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass
die Fügekonturen (12', 14') als ineinandergreifende
Klemmtaschen ausgeführt sind.

8.    Verbindungsvorrichtung (10') nach einem der
Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die Halterung (16', 18') des ersten und/oder zwei-
ten Verbindungselements (12', 14') zumindest ab-
schnittsweise durch ein Gehäuse (6) der jeweils zu-
geordneten Komponente (4) gebildet ist.

9.    Fahrzeugbatterie (2) aufweisend eine Anzahl
von Batteriemodulen (4), wobei mindestens zwei
Batteriemodule (4) mit einer Verbindungsvorrichtung
(10,10') nach einem der Ansprüche 1 bis 8 mecha-
nisch und elektrisch gekoppelt sind.

10.    Elektrisch angetriebenes oder antreibbares
Kraftfahrzeug aufweisend eine Fahrzeugbatterie (2)
nach Anspruch 9.

Es folgen 5 Seiten Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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